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Lebenslauf zu der Vorlage (GV Bolte/13/7375)

Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 a 
"Wichmannsdorf" der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen im 
Verfahren nach § 13a BauGB Abwägungsbeschluss gemäß § 1 Abs. 
7 BauGB

Beschlüsse:

29.04.2013 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 
Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

Seitens der Bauausschussmitglieder wurde die teilweise mangelhafte Abwägung gerügt, die 
Abwägung ist nachzubessern insbesondere bezogen auf die Begründung bezüglich 
Gefälligkeitsplanung entsprechend der Stellungsnahme des Landkreises 
Nordwestmecklenburg.
Weiterhin ist das konkrete Niederschlagswasserbeseitigungskonzept einzuarbeiten, dies liegt 
in schriftlicher Form noch nicht vor. Seitens der Verwaltung wird empfohlen die Beschlüsse 
trotzdem zu fassen und der Gemeindevertretung erst dann vorzulegen, wenn alle 
Nacharbeiten erfolgreich beendet worden sind.

Die Beschlussvorlage wird zur Abstimmung gestellt, unter dem Vorbehalt, dass die 
Gemeindevertretung erst beschließt, wenn die Nacharbeiten eingearbeitet sind.

Der Bauauschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen empfiehlt der 
Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:

1. Die Gemeindevertretung hat die abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
während der Beteiligung vom 19. November bis zum 20. Dezember 2012 sowie die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß der 
Anlage zum Beschluss geprüft. Die Anlage über die Behandlung der eingegangenen 
Stellungnahmen ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, die eine Stellungnahme abgegeben haben, 
von diesem Ergebnis unter Angabe der Gründe anhand von Auszügen aus diesem 
Beschluss in Kenntnis zu setzen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: .9
davon anwesend: .6
Zustimmung: .6
Ablehnung: .0
Enthaltung: .0

27.06.2013 Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen
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